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Vorbemerkung 

 

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise beziehen sich auf die seilbahntechnischen An-

tragsunterlagen im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens oder eines Genehmigungs-

verfahrens zum Bau einer Seilbahn. Die darüber hinaus weiterhin erforderlichen Antrags-

unterlagen bleiben davon unberührt. 

 

Auf das Merkblatt für Gestattungsverfahren des Verkehrsministeriums in der jeweils gülti-

gen Fassung wird hingewiesen. 

 

Es gelten die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EU) 2016/424 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über Seilbahnen und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2000/9/EG (EU- Seilbahnverordnung) und der zugehörenden europäischen Nor-

men (EN) über die Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen für die Personenbeförderung, 

deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht sind, insbesondere 

die EN 1907 - Begriffsbestimmungen. 

 

Rechtliche Grundlagen [LSeilbG; EU-Seilbahnverordnung] 

 

Bau einer Seilbahn [LSeilbG] 

 

Neue Seilbahnen im Sinne des § 2 Abs. 1 Landesseilbahngesetz (LSeilbG) einschließlich 

zugehöriger Einrichtungen dürfen entsprechend § 11 Abs. 1 LSeilbG nur gebaut und be-

stehende nur geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist (Planfeststellung). 

Entfällt eine Planfeststellung nach § 11 Abs. 2 LSeilbG so ist zum Bau von Seilbahnen und 

für deren wesentliche Erweiterungen und Änderungen entsprechend § 9 Abs. 1 LSeilbG 

eine Genehmigung erforderlich. 

 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 LSeilbG darf eine Genehmigung nur erteilt werden, wenn u.a. die 

technische Prüfung keine Beanstandungen ergibt. 

 

Von diesen Genehmigungen unberührt bleibt die Erlaubnis zur Eröffnung des Betriebes 

(Betriebserlaubnis) nach § 16 LSeilbG. 

 

Seilbahnen sind entsprechend § 8 Abs. 1 LSeilbG so zu errichten, zu erweitern, zu ändern, 

zu unterhalten und zu betreiben, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesonde-

re Leben und Gesundheit, nicht bedroht werden und dass sie ihrem Zweck entsprechend 

ohne Missstände benutzbar sind. 
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Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind nach § 8 Abs. 3 LSeilbG zu beachten. 

 

Bereitstellung auf dem Markt [EU-Seilbahnverordnung] 

 

Die Bereitstellung von Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen für Seilbahnen ist durch die 

EU- Seilbahnverordnung geregelt. Diese Bereitstellung erfolgt ohne Einschalten einer Be-

hörde, z.B. in Form einer Produktzulassung. 

 

Die Teilsysteme und Sicherheitsbauteile dürfen nach Art. 4 EU-Seilbahnverordnung nur 

dann auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie den Anforderungen dieser Verordnung 

und insbesondere den wesentlichen Anforderungen nach dessen Art. 6 entsprechen, was 

durch Konformitätsbewertungsstellen untersucht, prüft und entsprechend bescheinigt wird. 

 

Entsprechend Art. 17 EU-Seilbahnverordnung gilt eine Konformitätsvermutung für Teilsys-

teme und Sicherheitsbauteile, die mit harmonisierten Normen oder Teilen davon überein-

stimmen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden 

sind.  

 

Die Bereitstellung von Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen auf dem Markt, die der EU-

Seilbahnverordnung genügen, darf entsprechend Art. 7 dieser Verordnung nicht untersagt, 

beschränkt oder behindert werden. 

 

Die EU-Seilbahnverordnung enthält ferner Vorschriften für den Entwurf, den Bau und die 

Inbetriebnahme neuer Seilbahnen, insbesondere für die Infrastruktur, die die wesentlichen 

Anforderungen nach Art. 6 EU-Seilbahnverordnung erfüllen müssen, ohne dabei ihre Be-

reitstellung auf dem Markt festzulegen. Dies obliegt nationalen Rechtsvorschriften wie z.B. 

dem LSeilbG.  

 

Sicherheitsanalyse und Sicherheitsbericht für geplante Seilbahnen 

 

Für die geplante Seilbahn ist nach Art. 8 EU-Seilbahnverordnung durch den Seilbahnun-

ternehmer eine Sicherheitsanalyse durchzuführen bzw. durchführen zu lassen und das 

Ergebnis in einen Sicherheitsbericht aufzunehmen. 

Die Sicherheitsanalyse und der Sicherheitsbericht sind durch fachkundige Personen zu 

erstellen.  

 

In der Sicherheitsanalyse und dem Sicherheitsbericht sind insbesondere die Schnittstellen 

zwischen Infrastruktur, Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen zu definieren.  
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Unterlagen im Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsverfahren [§§ 11 und 9 LSeilbG] 

 

Die Antragsunterlagen zum Bau einer Seilbahn müssen den Nachweis enthalten, dass die 

geplante Seilbahn den allgemeinen Anforderungen des § 8 LSeilbG genügt. 

 

Aufgrund der Konformitätsvermutung für Teilsysteme und Sicherheitsbauteile, die mit har-

monisierten Normen oder Teilen davon übereinstimmen, und den Vorgaben zu deren 

freien Warenverkehr können Nachweise zu den Teilsystemen und Sicherheitsbauteilen im 

Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsverfahren entfallen. Sie werden erst im Rahmen der 

Abnahme für die Betriebserlaubnis nach § 16 LSeilbG benötigt. 

 

Für die Infrastruktur, im Wesentlichen bestehend aus Linienführung, Streckenbauwerken 

und Gebäuden, sind den Planungsunterlagen entsprechende Nachweise beizufügen, ins-

besondere unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, wie nachfolgend aufge-

führt. 

 

Allgemein 

 

Der Kreis der zu befördernden Personen ist zu definieren. Systemisch mögliche Ein-

schränkungen und dadurch ggf. notwendig werdende Maßnahmen sind zu beschreiben. 

 

Das Übereinstimmen der Linienführung, der Bergeeinrichtungen, des Bergeplans und des 

Brandschutzes auf der Trasse einer Seilbahn mit den Anforderungen der EU- Seilbahnver-

ordnung, den harmonisierten europäischen Normen und den allgemein anerkannten Re-

geln der Technik ist im Rahmen einer Sicherheitsanalyse und eines Sicherheitsberichtes 

nachzuweisen.  

 

In der Sicherheitsanalyse sind die Grenzen der Seilbahn und damit das Seilbahn-Betriebs-

gelände festzulegen. Das Seilbahn-Betriebsgelände umfasst die für die Personenbeförde-

rung der Seilbahn (Seilbahnnutzung) in räumlichem, technischem oder betrieblichem Zu-

sammenhang stehenden Anlagen, Einrichtungen und Betriebsbereiche.  

 

Dabei sind insbesondere die Stationen und deren Zu- und Abgänge einschließlich ggf. er-

forderlicher Aufzüge, die Streckenbauwerke, die Rettungswege einschließlich Sammelstel-

len und die für die Bediensteten und Werkstätten erforderlichen Gebäude bzw. Gebäude-

teile zu berücksichtigen. 
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Die seilbahntechnischen Unterlagen einschließlich der Sicherheitsanalyse und des Sicher-

heitsberichtes sind durch eine anerkannte sachverständige Stelle prüfen zu lassen, die 

auch die technische Abnahme nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 LSeilbG durchführt. Das Ergebnis 

dieser Prüfung ist den Planungsunterlagen beizufügen. 

 

Die anerkannte sachverständige Stelle hat die Unabhängigkeit von Personen zu gewähr-

leisten, die an der Planung oder Herstellung, dem Vertrieb, dem Betrieb oder der Instand-

haltung der Seilbahn beteiligt oder in anderer Weise von den Ergebnissen der Prüfung o-

der Bescheinigung abhängig sind. 
 

Standseilbahnen 
 

Bei Standseilbahnen sind insbesondere die zulässigen Neigungen der Trasse, die zulässi-

gen Verzögerungen der Fahrzeuge, die Notwendigkeit eines Notantriebes, der Bergeplan, 

die erforderliche Dimensionierung des Bergweges, ggf. die erforderlichen Ausstiegsstellen 

für die Betriebsart Brand, ggf. der Mindestabstand zu Baumbewuchs und ggf. die Maß-

nahmen für einen automatischen Betrieb in der Sicherheitsanalyse und dem Sicherheitsbe-

richt zu bewerten und ggf. festzulegen. 

 

Die detaillierten bautechnischen Nachweise der Streckenbauwerke wie Fahrbahn und Brü-

cken können im Rahmen der Betriebserlaubnis der technischen Aufsichtsbehörde vorge-

legt werden. 
 

Seilschwebebahnen 
 

Bei Seilschwebebahnen sind insbesondere der Bergeplan, ggf. die Mindestabstand zu Ge-

bäuden und Baumbewuchs und ggf. die Maßnahmen für einen automatischen Betrieb in 

der Sicherheitsanalyse und dem Sicherheitsbericht zu bewerten und ggf. festzulegen. 

 

Die detaillierten bautechnischen Nachweise der Streckenbauwerke wie Stützen und Fun-

damente können im Rahmen der Betriebserlaubnis der technischen Aufsichtsbehörde vor-

gelegt werden. 
 

Schlepplifte 
 

Bei Schleppliften sind die zulässigen Längs- und Querneigungen, eine Bewertung der Ein- 

und Ausstiegsbereiche, ggf. erforderliche Befestigungsmaßnahmen der Schleppspur, ins-

besondere bei Sommerbetrieb mit Mountainbikes, in der Sicherheitsanalyse und dem Si-

cherheitsbericht zu bewerten und ggf. festzulegen. 
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Die detaillierten bautechnischen Nachweise der Streckenbauwerke wie Stützen und Fun-

damente können im Rahmen der Betriebserlaubnis der technischen Aufsichtsbehörde vor-

gelegt werden. 

 

Gebäude 

 

Die Gebäude, insbesondere die der Stationen, fallen entsprechend § 1 Abs. Nr. 1 LBO in 

deren Anwendungsbereich. Hierfür sind die entsprechenden Bauvorlagen einzureichen. 

 

Die arbeitsstättenrechtlichen Anforderungen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 

nach § 3 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) zu beurteilen und zu berücksichtigen. 

 

Die Brandschutztechnischen Anforderungen der Gebäude richten sich hierbei nach den 

seilbahntechnischen Erfordernissen entsprechend der Sicherheitsanalyse Brandschutz als 

Teil der Sicherheitsanalyse nach Art. 8 EU- Seilbahnverordnung, da diese neben dem Ge-

bäudebrandschutz auch den Anlagenbrandschutz berücksichtigt. 

 

Urbane Seilbahnen 

 

Bei urbanen Seilbahnen ist durch geeignete Maßnahmen nachzuweisen, dass der Grad 

der erforderlichen Verfügbarkeit eingehalten wird, ggf. sind ausreichende Seilbahnersatz-

verkehre vorzusehen. 

 

Weiterhin sind bei urbanen Seilbahnen die Maßnahmen zur Verhinderung schädlicher 

Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) darzu-

legen. Dabei sind insbesondere auch die Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke unter 

Berücksichtigung des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung dieser Tätigkeiten nach § 5 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) in Verbindung mit § 3 ArbStättV und § 3 Betriebssicher-

heitsverordnung (BetrSichV) zu berücksichtigen. 

 

Es sind ggf. Maßnahmen zur Wahrung der Privatsphäre der Anwohner in der unmittelbaren 

Nachbarschaft der Seilbahn vorzusehen. 

 

Weiterhin sind Maßnahmen zur Sicherheit der Fahrgäste gegenüber eventuellen Übergrif-

fen gewaltbereiter Personen insbesondere in weniger stark frequentierten Zeiten vorzuse-

hen. 

 


